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Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 
 
 
 
 
Herrn Abgeordneten Henner Schmidt (FDP) 
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
A n t w o r t 
auf die Schriftliche Anfrage 18/26660 
vom 15. Februar 2021 
über Wo hakt es bei der Ladeinfrastruktur für e-Fahrzeuge? 

 

 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1:  
 
Wie hoch ist die die übliche Bearbeitungszeit in den einzelnen Stufen des Bearbeitungsprozesses für 
Ladeeinrichtungen für e-Fahrzeuge, wie er in der Antwort des Senats auf die Schriftliche Anfrage 18/ 20331 
(Frage 8) geschildert wird, jeweils für 
a. die Allego GmbH? 
b. das Ladeinfrastrukturbüro in der Senatsverwaltung für Umwelt? 
c. die Straßen- und Grünflächenämter in den Bezirksämtern? 
d. die Stromnetz Berlin GmbH? 
e. die Straßenverkehrsbehörden in den Bezirksämtern? 

 
Antwort zu 1:  
 
 
Der Aufbau von Ladeinfrastruktur auf öffentlichem Straßenland erfolgt entsprechend den 
gesetzlich geregelten Zuständigkeiten für die Planungs- und Genehmigungsprozesse der 
Bezirksbehörden (Straßenbaulastträger und Straßenverkehrsbehörden) sowie der 
Abfragen zum Netzanschluss bei der Stromnetz Berlin GmbH. Hierbei zeigen sich u.a. 
erhebliche Unterschiede im Vorgehen und der Organisation der Bezirke in der 
Bearbeitung. Dem Senat liegen keine systematischen Informationen zur Dauer der 
einzelnen Prozessschritte vor. Deshalb können keine Aussagen zu „üblichen“ 
Bearbeitungszeiten für die einzelnen Prozessschritte gemacht werden. 
 
Frage 2:  
 
Wie viele Anträge auf Schaffung von Ladeeinrichtungen für e-Fahrzeuge befinden sich aktuell in Bearbeitung 
bei 
a. der Allego GmbH? 
b. dem Ladeinfrastrukturbüro in der Senatsverwaltung für Umwelt? 
c. den Straßen- und Grünflächenämtern in den Bezirksämtern? 
d. der Stromnetz Berlin GmbH? 
e. der Straßenverkehrsbehörde in den Bezirksämtern?  
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Antwort zu 2:  
 
Im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages über die Errichtung und den Betrieb von 
Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge wurde der Aufbau von Ladeinfrastruktur in 
verschiedenen Errichtungsphasen vereinbart. Dem zunächst angebotsorientierten Aufbau 
folgte eine nachfrageorientierte Errichtungsphase. Da diese hinter den Erwartungen 
zurückblieb, wurde für die verbleibende Errichtungszeit bis zum Ende des Jahres 2020 ein 
erneut angebotsorientierter Aufbau vorgenommen. Mit Auslaufen der Errichtungsphase 
Ende 2020 konnten so insgesamt 1.058 Ladepunkte an 560 Standorten im öffentlichen 
und im öffentlich-zugänglichen privaten Raum in Betrieb genommen werden.  
Für die Jahre 2021 und 2022 ist der Aufbau von bis zu 1.000 Laternenladepunkten in 
ausgewählten Bezirken im Rahmen des Forschungsprojektes „ElMobileBerlin“ geplant. 
Hierzu läuft aktuell die Ausschreibung zur Vergabe der Beschaffungs-, Installations- und 
Betreiberleistungen. Im Anschluss daran werden die Standorte beantragt. Hierfür ist ein 
gebündeltes Vorgehen mit den betroffenen Bezirken vereinbart. Darüber hinaus wird der 
Ladeinfrastrukturaufbau für die Zeit ab 2022 derzeit neu konzipiert.  
 
Zudem befinden sich nach den Informationen der Stromnetz Berlin GmbH derzeit ca. 200 
Anfragen zu Ladestandorten mit Stand von Februar 2021 in der Bearbeitung. 
 
Frage 3:  
 
Was sind die häufigsten Verzögerungsgründe im gesamten Prozess vom Antrag bis zur Bereitstellung der 
Ladeeinrichtungen für e-Fahrzeuge? Welche Verzögerungen (in Tagen) entstehen dadurch (ggf. geschätzt)?  

 
Antwort zu 3:  
 
Systematische Informationen zu den Gründen für die Verzögerungen im Prozess liegen 
dem Senat nicht vor, sodass keine Aussagen zur Häufigkeit und zur Verzögerung gemacht 
werden können. Unabhängig davon werden Gründe in der fehlenden Harmonisierung der 
Genehmigungsprozesse mit und bei den Bezirken, der fehlenden Nutzung der für die 
Verwaltung der Ladeinfrastruktur entwickelten Datenplattformen sowie der zum Teil 
unzureichenden Personalausstattung einzelner Bezirksämter in den zuständigen 
Bereichen gesehen. 
 
 
Frage 4:  
 
Wie viele Ladeeinrichtungen für e-Fahrzeuge wurden 2019 und 2020 in Betrieb genommen (bitte nach 
Bezirken aufschlüsseln)? 

 
Frage 5:  
 
Wie viele Ladeeinrichtungen für e-Fahrzeuge gibt es aktuell in Berlin (bitte nach Bezirken aufschlüsseln? 

 
Antwort zu 4 und 5:  
 
Die Fragen 4 und 5 werden wegen ihres sachlichen Zusammenhangs gemeinsam 
beantwortet: 
 
Insgesamt wurden bis Ende des Jahres 2020 im Rahmen des Auftrages des Landes Berlin 
insgesamt 1.058 Ladepunkten an 560 Standorten im öffentlichen und im öffentlich-
zugänglichen privaten Raum in Betrieb genommen. Zusätzlich betreiben die Firmen E.ON 



 3 

Drive Infrastructure GmbH und Vattenfall Smarter Living GmbH rund 100 
Ladeeinrichtungen mit rund 200 Ladepunkten im öffentlichen Raum. Hinzu kommen rund 
400 öffentlich-zugängliche Ladepunkte im privaten Raum. Damit gibt es heute in Berlin 
über 1.650 öffentlich-zugängliche Ladepunkte. Diese Informationen sind auf der Website 
des Berliner Energieatlas auch in ihrer räumlichen Verteilung dargestellt: 
https://energieatlas.berlin.de/. 
 
Nachfolgend wird dargestellt, wie viele Ladestandorte im öffentlichen und öffentlich-
zugänglichen privaten Raum in den Jahren 2019 und 2020 in Betrieb genommen wurden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass dazu auch Ladestandorte zählen, die im Jahr 2019 oder 
2020 umgerüstet, repariert oder ausgetauscht wurden. Diese Ladestandorte wurden 
erneut in Betrieb genommen, nachdem die Reparatur, die Umrüstung oder der Austausch 
mit einer neuen Ladeeinrichtung abgeschlossen wurde. Die gesamten Ladestandorte im 
öffentlichen Raum der E.ON Drive Infrastructure GmbH wurden im Jahr 2019 im Rahmen 
einer technischen Umrüstung erneut in Betrieb genommen und bereits in den Jahren 2009 
bis 2012 errichtet. Weiterhin wurden die Ladestandorte der Vattenfall Smarter Living 
GmbH in den Jahren 2009 bis 2014 aufgebaut. 
 
Übersicht zu den Inbetriebnahmen von öffentlich-zugänglichen Ladestandorten bis 2020 
 
                             Betreiber 
Bezirk 

Allego E.ON  Vattenfall insge- 
samt 

 Zeitpunkt der In-
betriebnahme 

bis 2018 2019 2020 2019 bis 2018 

Mitte 22 26 52 24 3 127 

Charlottenburg-Wilmersdorf 31 30 38 18 2 119 

Friedrichshain-Kreuzberg 24 12 31 0 0 67 

Pankow 18 8 43 0 3 72 

Tempelhof-Schöneberg 12 15 39 10 4 80 

Steglitz-Zehlendorf 9 7 35 0 2 53 

Neukölln 8 12 15 10 1 46 

Lichtenberg 7 6 6 8 0 27 

Treptow-Köpenick 6 4 7 0 0 17 

Reinickendorf 3 3 6 0 0 12 

Spandau 2 7 8 10 0 27 

Marzahn-Hellersdorf 3 2 3 8 0 16 

insgesamt 145 132 283 88 15 663 

 
 
Frage 6:  
 
Wie viele Ladeeinrichtungen für e-Fahrzeuge sind derzeit in Berlin außer Betrieb/ in Reparatur? (bitte nach 
Bezirken aufschlüsseln und Benennung des jeweiligen Grundes der Störung)? 

 
Antwort zu 6:  
 
Dem Senat liegen Informationen über die in der folgenden Tabelle aufgelisteten sechs 
Ladeeinrichtungen im öffentlichen Raum vor, die durch den jeweiligen Betreiber außer 
Betrieb genommen wurden: 
  

https://energieatlas.berlin.de/
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Betreiber Adresse Bezirk Grund für die Außerbetriebnahme 

Allego GmbH Keithstr. 1, 
10787 

Tempelhof-
Schöneberg 

Ladeeinrichtung wegen einer Bau-
stelle am Standort nicht zugänglich 

E.ON Drive Infra-
structure GmbH 

Luisenstr. 31, 
10117 

Mitte Ladeeinrichtung wegen einer Bau-
stelle (Erweiterungsneubau „Marie-
Elisabeth-Lüders-Haus“) am 
Standort nicht zugänglich 

E.ON Drive Infra-
structure GmbH 

Burggrafenstr. 
6, 10787 

Mitte Ladeeinrichtung wegen einer Bau-
stelle am Standort nicht zugänglich 

E.ON Drive Infra-
structure GmbH 

Alte 
Jakobstraße 
76, 10179 

Mitte Die Ladeeinrichtung wurde laut dem 
Betreiber angefahren und dabei 
beschädigt. Deshalb wurde einer 
der beiden Ladepunkte außer 
Betrieb genommen.. 

E.ON Drive Infra-
structure GmbH 

Wildenbruch-
platz 1, 12045 

Neukölln Der Betreiber hat als Grund für die 
Beschädigung der Ladeeinrichtung 
Vandalismus angegeben. 

Vattenfall Smar-
ter Living GmbH 

Leipziger Platz 
19, 10117 

Mitte Ladeeinrichtung wegen einer Bau-
stelle am Standort nicht zugänglich 

Vattenfall Smar-
ter Living GmbH 

Zinnowitzer 
Str. 1, 10115 

Mitte Entfernung der Ladestellplätze vor 
der Ladeeinrichtung im Rahmen von 
Baumaßnahmen an der Kreuzung 
Chausseestr./Zinnowitzer Str. 

Vattenfall Smar-
ter Living GmbH 

Friedrichstr. 
191, 10117 

Mitte siehe im Antworttext 

 
 
Die Vattenfall Smarter Living GmbH hat einen der beiden Ladepunkte der Ladeeinrichtung 
am Standort Friedrichstraße 191 in 10117 im Bezirk Mitte abgeschaltet, weil sich der zu 
diesem Ladepunkt gehörende Ladestellplatz in der im Rahmen des „Verkehrsversuches 
Friedrichstraße“ eingerichteten verkehrsberuhigten Zone befindet. Der andere Ladepunkt 
der Ladeeinrichtung ist weiterhin in Betrieb. 
 
Weiterhin sind nach Informationen der Allego GmbH 31 öffentlich-zugängliche 
Ladeeinrichtungen des Betreibers mit Stand vom 26. Februar 2021 wegen eines Defektes 
nicht in Betrieb. Diese Ladeeinrichtungen werden derzeit repariert. In der folgenden 
Tabelle wird die Verteilung dieser Ladeeinrichtungen auf die einzelnen Bezirke dargestellt: 
 
Bezirk Anzahl 

Mitte 5 

Charlottenburg-Wilmersdorf 5 

Friedrichshain-Kreuzberg 8 

Pankow 2 

Tempelhof-Schöneberg 3 

Steglitz-Zehlendorf 2 

Neukölln 2 

Lichtenberg 0 

Treptow-Köpenick 1 

Reinickendorf 2 
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Spandau 0 

Marzahn-Hellersdorf 1 

insgesamt 31 

 
Die Betreiber von Ladeeinrichtungen im öffentlichen und öffentlich-zugänglichen privaten 
Raum Berlins müssen Störungen und Schäden nicht dem Senat melden, sofern sie 
innerhalb der vertraglich vorgegebenen Fristen beseitigt werden. An allen diesen 
Ladeeinrichtungen sind Kontaktdaten des Betreibers zur Meldung von Störungen und 
Schäden angebracht.  
 
 
Frage 7:  
 
Wie hoch (in Tagen) ist die übliche Reparaturdauer bei einem Ausfall von Ladeeinrichtungen für e-
Fahrzeuge? 

 
Antwort zu 7:  
 
Der Senat verfügt nicht über Daten zur üblichen Reparaturdauer bei einem Ausfall von 
Ladeeinrichtungen.  
 
 
 
 
Berlin, den 05.03.2021 
 
In Vertretung 
 
 
Ingmar Streese 
Senatsverwaltung für 
Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 


